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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 - Landratsamt Schwandorf Gesundheitsamt, 22.08.2023 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf, 17.07.2023 

- Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, 19.07.2023 

- Bayer. Bauernverband Schwandorf, 27.07.2023 

- Zweckverband Glaubendorfer Gruppe, 03.07.2023 

- Gemeinde Guteneck, 17.07.2023 

- Gemeinde Trausnitz, 05.07.2023 

- Stadt Nabburg, 17.07.2023 

- Tennet TSO GmbH, 19.07.2023 

- Tyczka Energie GmbH 11.08.2023 

- Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, 26.07.2023 

- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 02.08.2023 

- Regierung der Oberpfalz, Gewerbeaufsichtsamt, 18.07.2024 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Landratsamt Schwandorf, SG 3.2, Bauamt, 31.07.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; es wird darauf hinge-
wiesen, dass mittlerweile eine Begehung durch einen Baukontrolleur des 
Landratsamtes stattgefunden hat. 
 
Zu den Bedenken: 
 
- Diverse Schwarzbauten 

Diesbezüglich werden durch den Gewerbetreibenden Bauanträge für alle 
nicht genehmigten und zukünftig geplanten Gebäude sowie die genehmi-
gungspflichtigen Geländeveränderungen gestellt. 

 
- Standsicherheit 

Im Rahmen der vorliegenden Bauanträge wird die Standsicherheit geprüft. 
 
- Brandschutz wegen weicher und harter Bedachung 

Zum geplanten Bauantrag wurde bereits eine Bescheinigung Brandschutz 
III und ein Prüfbericht vom 27.10.2023 wegen Abweichung nach Art. 30 
BayBO erstellt. Nach dem Prüfbericht bestehen wegen der angrenzenden 
weichen Bedachung an die harte Bedachung keine Bedenken. Der betref-
fenden Abweichung  wird im Prüfbericht zugestimmt, so dass die Beschei-
nigung Brandschutz ausgestellt wird. 

 

 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Gewerbegebiet GE „Öko-Ranch“ der Stadt Pfreimd 
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pfreimd, 27. März 2024                     Seite 4 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Überschreitung Anbauverbotszone, Bebauungsplan vermutlich nicht um-
setzbar 
Bezüglich der Überschreitung der Anbauverbotszone wurde, nachdem die 
Autobahnverwaltung in ihrer Stellungnahme auf die Überschreitung der 
Anbauverbotszone hingewiesen hatte, ein Ausnahmeantrag gestellt, der al-
lerdings vom Fernstraßen-Bundesamt mit Bescheid versagt wurde. 
Der Gewerbetreibende möchte dennoch Bauanträge (getrennte Bauan-
träge jeweils für eine Zelthalle) für die nicht genehmigten Zelthallen stellen 
(eine Zelthalle mit Überschreitung der Anbauverbotszone). 
Bei der nördlichen Zelthalle ist derzeit kein Versagensgrund erkennbar.  
Im Falle einer Versagung der Genehmigung bei der südlichen Zelthalle (mit 
Überschreitung der Anbauverbotszone der Autobahn A 93) sind dem Ge-
werbetreibenden die Konsequenzen, die das Baurecht vorsieht, bekannt. 
Der Bebauungsplan ist umsetzbar, da dieser nicht das Ziel verfolgt, die 
nicht genehmigten Gebäude nachträglich zu legitimieren. Dies kann nur 
über eine baurechtliche Genehmigung erfolgen. Die nicht genehmigten Ge-
bäude sind deshalb im Bebauungsplan nur als „bestehendes Gebäude, 
nicht genehmigt“ gekennzeichnet (unter Hinweise als Planzeichen). Viel-
mehr sollen durch die Aufstellung des Bebauungsplans die bauleitplaneri-
schen Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung des Betriebes getrof-
fen werden. Die Stadt Pfreimd möchte deshalb das Bauleitplanverfahren 
fortsetzen. 
 

Zu den weiteren Hinweisen: 
Es handelt sich nicht um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, da zu-
künftige Bauvorhaben nicht hinreichend konkret bekannt sind. Ein soge-
nannter qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB ist das geeig-
nete Planungsinstrument. Um den Bedenken Rechnung zu tragen, wird eine 
örtliche Verkehrsfläche ergänzt. 
Die Hinweise zum Zeitpunkt eines Genehmigungsantrags für die Zelthallen in 
Bezug auf den Bebauungsplan werden zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, werden die  
örtlichen Verkehrsflächen 
ergänzt. Zu der Begrün-
dung wird informell auf 
den mittlerweile vorliegen-
den Brandschutznachweis 
hingewiesen. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

2 Landratsamt Schwandorf, SG 3.1, Immissionsschutz und 
Abfallrecht, 10.08.2023 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
 
Im Hinblick auf ergänzende Regelungen zum Schutz vor Außenlärm wird der 
vorgeschlagene Textpassus im Wortlaut als Festsetzung Nr. 12 in die textli-
chen Festsetzungen aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, wird der ne-
benstehende Festsetzungs-
vorschlag als Festsetzung 
Nr. 12 in die textlichen 
Festsetzungen übernom-
men. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Gewerbegebiet GE „Öko-Ranch“ der Stadt Pfreimd 
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pfreimd, 27. März 2024                     Seite 7 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

3 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, 03.08.2023   
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Die Ausführungen zu den regionalplanerischen Zielen werden zur 
Kenntnis genommen; es bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken/Anregungen; seitens der Unteren Naturschutzbehörde wurde im 
Verfahren keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 

 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan, 
Stand 24.05.2023, bleibt 
unverändert. 
 
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

4 Wasserwirtschaftsamt Weiden, 18.07.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Altlasten 
Keine Bedenken/Anregungen; Altlasten sind nicht bekannt. 
 
 
 
Zu 2.1 Wasserversorgung 
Der Hinweis zur Wasserversorgung wird zur Kenntnis genommen; keine Be-
denken. 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 

Gemäß Bayern Atlas liegt der Geltungsbereich vollumfänglich außerhalb des 
wassersensiblen Bereichs. Dieser reicht von der Naab bis bzw. nahe bis zur 
Staatsstraße, und umfasst im Süden den Bereich des Eichelbachs. Unabhän-
gig davon wird der Hinweis zu einer möglichen Versickerung zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet. 
 
 
 
Zu 2.2 Bodenschutz 
Zu Punkt 11 sind in den Planunterlagen bereits Festsetzungen zum Boden-
schutz enthalten. Um aber alle Punkte aufzugreifen, wird der Textvorschlag 
des Wasserwirtschaftsamtes in die textliche Festsetzung Nr. 11 im  
Wortlaut übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; in der Festsetzung Nr. 5 ist 
bereits enthalten, dass eine Versickerung zulässig und erwünscht ist, und die 
entsprechenden Nachweise zur Behandlung des Oberflächenwassers gegen-
über der Stadt Pfreimd zu führen sind. Sollte eine Versickerung nicht möglich 
sein, kann das gesamte Oberflächenwasser nach dem derzeitigen Stand der 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 
 

Oberflächenbeseitigung von den wasserrechtlich genehmigten Rückhalteein-
richtungen aufgenommen werden (wasserrechtlich genehmigt mit Bescheid 
vom 15.06.2020). Für die geplanten zusätzlichen Gebäude und befestigten 
Flächen wird, wie bereits in den Planunterlagen ausgeführt, ein Tekturantrag 
gestellt. 
Die empfohlenen Maßnahmen im Hinblick auf eine naturnahe Regenwasser-
bewirtschaftung werden in der textlichen Festsetzung Nr. 5 ergänzt. 
Die Hinweise zur Schmutzwasserbeseitigung werden zur Kenntnis genom-
men; keine Bedenken/Anregungen. 
 
 
Zu 4. Oberflächengewässer / Wild abfließendes Oberflächenwasser 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, soweit erforderlich, be-
achtet; keine Bedenken/Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die nebenstehenden Ände-
rungen (Bodenschutz, na-
turnahe Regenwasserbe-
wirtschaftung) werden in 
den Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, eingearbeitet. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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5 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, 13.07.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, und vollumfänglich be-
achtet. 
 
 
Auf das Bodendenkmal wird in den Planunterlagen bereits hingewiesen. Um  
den Bedenken und Anregungen Rechnung zu tragen, werden in die textli-
chen Festsetzungen als Nr. 13 notwendige Vorgaben zum Bodendenkmal-
schutz ergänzt, und der Passus zur erforderlichen denkmalrechtlichen Er-
laubnis im Wortlaut übernommen. 
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Die unter 5.3.1 formulierte Einschränkung wird gestrichen. Entsprechende 
Ausführungen gemäß der Stellungnahme werden im Umweltbericht ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ände-
rungen werden in den Be-
bauungsplan, Stand 
24.05.2023, eingearbeitet. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

6 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 03.08.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1:  
Die Anbauverbotszone von 20 m wird berücksichtigt, und in der Planzeich-
nung angepasst. In der Begründung ist die Anbauverbotszone mit 20 m be-
reits richtig enthalten. 
 
 
 
Zu 2. – 6.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken/Anregun-
gen. 
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Zu 7: 
Die Erläuterungen zum Sichtdreieck werden zur Kenntnis genommen und 
beachtet; das Sichtdreieck wird in der Planzeichnung angepasst (Schenkel-
länge 200 m). 
Zu Kap. 2.2 wird ergänzt, dass das Sichtdreieck von ständigen Sichthindernis-
sen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten 
ist. 
 
 
 
 
 
 
Zu 8., 9., 11: 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet; keine Bedenken/Anregungen. 
 
 
 
 
 
Zu 10: 
Ein entsprechender Hinweis ist unter den Hinweisen zu den textlichen Fest-
setzungen bereits enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung des 
Bebauungsplans, Stand 
24.05.2023, wird die An-
bauverbotszone auf 20 m 
und das Sichtdreieck korri-
giert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

7 Die Autobahn GmbH des Bundes, 31.07.2023   

 

 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; 
 
 
Zu 1: 
Auf die Überschreitung der Anbauverbotszone von 40 m mit der südlichen 
Zelthalle wird in den Planunterlagen bereits ausführlich  hingewiesen. Bezüg-
lich der Überschreitung der Anbauverbotszone wurde vom Gewerbetreiben-
den bereits eine Ausnahmegenehmigung beantragt, die mit Bescheid des 
Fernstraßen-Bundesamtes verweigert wurde. Der Gewerbetreibende beab-
sichtigt, für die beiden Zelthallen getrennte Bauanträge zu stellen. Im Falle 
einer Versagung der Genehmigung bei der südlichen Zelthalle (mit Über-
schreitung der Anbauverbotszone) sind dem Gewerbetreibenden die Konse-
quenzen, die das Baurecht vorsieht, bekannt. 
 
Zu 2: 
Die Baubeschränkungszone wird eingetragen, und der Bezug auf § 9 FStr.G in 
der Legende ergänzt. Der Hinweis zur Messung der Anbauverbotszone wird 
beachtet. 
 
Zu 3: 
Alle Vorgaben, die in der Stellungnahme aufgeführt sind, werden als textliche 
Festsetzung Nr. 14 in die Planunterlagen im Wortlaut aufgenommen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ände-
rungen und Ergänzungen 
werden in den Bebauungs-
plan, Stand 24.05.2023, 
eingearbeitet. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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8 Bayernwerk Netz GmbH, 08.08.2023   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet; soweit 
weitere Erschließungsmaßnahmen erforderlich sind, was derzeit nicht ab-
sehbar ist, wird rechtzeitig mit dem Bayernwerk Kontakt aufgenommen. 
Sämtliche Hinweise zu Leitungsbauarbeiten werden ebenfalls beachtet.  
Soweit eine neue Trafostation erforderlich sein sollte, was ebenfalls nicht 
absehbar ist, wird eine geeignete Grundstücksfläche in Abstimmung mit 
der Bayernwerk Netz zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, bleibt unverän-
dert. 
 
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

9 Deutsche Telekom Technik GmbH, 19.07.2023   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken/ 
Anregungen; soweit weitere Ausbaumaßnahmen bezüglich des Te-
lekommunikationsnetzes erforderlich sein sollten, wird rechtzeitig 
Kontakt aufgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, bleibt unverän-
dert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

10 Bayerisches Landesamt für Umwelt, 01.08.2023   
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet; 
keine Bedenken/Anregungen. 
Die Stellungnahmen der Fachstellen der Unteren Verwaltungs-
ebene werden, soweit solche abgegeben wurden, entsprechend 
gewürdigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, bleibt unverän-
dert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
 
 
 
 



Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Gewerbegebiet GE „Öko-Ranch“ der Stadt Pfreimd 
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pfreimd, 27. März 2024                     Seite 30 

lfd. 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

11 Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, 
10.08.2023 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; betriebliche 

Belange sind nicht betroffen.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
24.05.2023, bleibt unverän-
dert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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